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©émarge eon bereu Drganifation, eben bent ©dhmets-
Serein non @aS= nnb SBafferfachmannern, In engfter
güljlung mit ben SMjörben einjeînet ©labte, tnSbefon*
bere SaufanneS, erfolgte. @t Ipt beShalb oor aßen
©tagen bie ©rlebigung beS tßoftulatS SRaillefer abge*
wartet, trotjbem bteS ju feinem Sebauern lebiglicE) ®r=
lei^terung ber ben (Semeinben auferlegten Saften mfinfchte,
ftatt in tlaren SBorten auf eine 3lbfdjaffung ber ©ich*
»flicht butdh Steoifion beS gitterten ©efetjeS p bringen,
©er ©täbteoerbanb tonnte eine pmartenbe Haltung um
fo e|er einnehmen, als neben bem ißoftulat SJtaillefer
eine ©tngabe ber SBerfleiteroerfammlung oom 29. Sfpril
1922 in SJafeï ba§ ^oftulat SJtaiHefer gemiffermaßen
präjifterte öurcl) ein ©efudh um Anbetung ober langjäh*
rige ©iftterung ber betreffenben gefetlichen Sîeftimmun*
gen. Stach'ûem leiber auch btefer Schritt unter bem £jin*
roetS auf bie 3luSbef)nung ber StadjeiehungSbauer in einer
ßufd&rift beS SJunbeSrateS an ben Serein oon ®a§= unb
SBaffetfadhmännern mit bem ißoftulat SJtaiHefer als er--

lebigt bejeidfnet mürbe, bat ber ©täbteoerbanb ben
SUloment für geEommen erachtet, bur dl) ihre
Vermittlung an bie ©ibgen. SEäte ju gelan*
gen mit bem ©efudh um eine ©efetseSreoifion
im ©inne ber oorftehenben SluSfüljtungen.

SBtr braueben Qbnen nicht barptun, mie bringenb
für un§ immer noch baS ©ebot ftrengfter ©parmaßnat}*
men ift, unb mie febr es ben ©tabtoermaltungen roibet*
ftrebt, basfelbe außer Sldjt ju laffen für eine SJtaßnahme
oon gans illuforiftfjem SSerte, als meiere mir auf ©runb
beS Urteils oon Fachleuten bie ©wfjung oon SBaffer*
meffern bejeiebnen mäffen. SBeber bie SBerEe felbfi, noch
bte SBafferbesüger münfdjen bie ©idjung ber SJleßappa*
rate, roeidhe beim SBoffer EetneSmegS ben groeel haben,
einen SerEauf oon SBaffer nacb 3Jtaß p ermöglichen,
fonbern melche ïebigïicfi groben Vlißbrätidjen te ber Se=

nüt)ung ber oerfligbaren SBaffermengen fteuern fofien.
®aß eine fold^e Kontrolle roetter befielen foHte, liegt
auf ber |>anb. SB it oermeifen bieSbepgltcb auf bie
©djritte ber Sereinigung Eantonaler SkanboerfichernngS*
9ïnftalten, metebe eine Slbfdjaffung ber SBaffermeffer auS
biefem ©runbe nicht gerne feiert mürbe. 3: r o (5 b e m
müßten mandje ©tabtoermaltungen baju ge*
langen, auf bie Kontrolle s« oerjic|ten unb
bie SBaffermeffer au§ ihren Anlagen entfer*
nen, menn bie ber ©idjung auf*
recht erhalten bleiben follte. 3m übrigen möch*
ten mir auf bie S«fsä|tang aller tec|ntfdhen unb finan*
Sielten ©rünbe, bie eine ©idpflicht ber SBaffermeffer
unrationell etfi£|etaen laffen, oerjic|ten. Diefelben finb
ihnen oon ben Fachleuten ber ftäbtif^en SBerEe fdjon
in etfehöpfenber SBeife unb bei immer miebetEehrenben
©etegenheiten bargetan morben. —

SBir bitten ©ie, hochgeehrter _§err StenbeSpräfiöent,
hochgeehrte Herren VunbeSräte, mit bent Sorfdjlage einer
©efetseSreoifion im ©inne obiger Stabführungen an bte
©ibgen. State heransutreten, unb jeidpen

Unterfdjrifien."

DaS Sßoftutat SJtaiHefer ift bis ^euta nidjt behanbelt
morben, atfo finb ©efefs unb SSofljiehungSoerorbnung
vorläufig in traft, über bie Siü|EidhEeit ber obligate*
ta^en ©idhpfKdjt Eann man in guten freuen oerßhie»
bener Staftdji feto. SBenn man SBaffer auf 3Ra| (tubiî»
•teter) oerEauft ober menigftenS fogenannter iibermeffer
o«ted|net, hat ein Slbonnent ba§

'

SRedht, eine ri^tig ge=
henbe SHefpo'cdch'iimg p oertangen. ^ier barf nochmals
Darauf htngemiefen werben, ba| bie SBaffermeffer feiten
W oiel jeigen, fonbern gegenteiß mit ben Sahren immer
jtogwauer taufen, momit nur bai SBafferroet! im Stach*

dagegen ber SafferfSafer im SSorteil ift. ferner

ift allgemein ju fagen, ba§ eine SBaffernhr nach fiebern
jährigem @ebrau<h an nnb für fidj nadhgefehen unb nach*
geprüft merben follte. SJlanche SBaffermerEe taten bteS

innert bebeutenb Eürjeren Triften, beoor bie amtliche
©ichung burch bie neue SSerorbnung oorgefchrieben mar.
®iefe SBerEe merben barin ihren SBorteil gefnnben haben.
§ür SBafferoerforgungen, bie über genügenb DueÜroaffer
oerfügen, mag bie amtlich oorgefchrtebene Stacheichung
meniger oorteilhaft fein als für folche, bie ganj ober
Sum größten Seil Eünfttich gehobenes SBaffer (©runb*
maffer, ©eeroaffer) abgeben. Vermutlich merben auch bie

Soften ber fpäteren Stachldjßu, na^bem in ben erften
7 fahren alle SBaffermeffer burchgeprüft unb gerichtet
mürben, meniger grofj fein als bei ber erftmaligen Durch*
führung. ©S ift fogar ausunehmeu, bafe, menu bie amt=
iidhe ©idhpflidht ber SBaffermeffer oon ben eibg. Stäten
aufgehoben merben follte, manche ftäbtifche ©idjftätte
meiter fortbeftehen bliebe, ©in allgemeines Urteil über
bie SmecEmäfjigEeit ber amtlichen ©i^pflicht mirb man
Eaum abgeben Eönnen. Die Seantmortung btefer grage
ift abhängig oon ben örtlichen 33erhättntffen, unb biefe
mechfeln oon ©tabt s« @tabt, oon ©emeinbe su ©0-
meinbe. ©icher bleibt, öaf oiele SBaffermeffer in länb*
ti^en SBafferoerforgungen bebenElich oernachtäffigt unb
Sehn unb mehr 3cth« nidht mehr nachgefehen mürben.
Den ©(haben hatte bie SBafferoerforgung ; für folche
Sßerhültniffe lohnt ftdj smoifotaohne bte in regelmäßigen
3eitabfchnitten oorgefchrtebene StaftanbfieHung unb Stach*
eidhung.

Uolktvirttdbaft.
Der SSerbonb fslmeijerifdhcr IrbeitSSmter ift unter

bem SSorfih feines Bräfibenten, Dberri^ter Sang, in
Swgano su feiner achten SSerbanbSoerfammlung ju=
fammengetreten. Der ©i|ung rcohnten SSerireter oon
fantanalen unb ftäbtifd^en SSehörben bei. Stach ©rlebi*
gung ber SBerbanbSgefchäfte hielt Ingenieur 3- ©heneoal,
©hef ber ©eEtion für SlrbeitSnachmetS beS eibgenöffifdhen
IrbeitSamteS, ein Steferat über bie SJtajpahmen ber Ér*
beitSämter gegen bie berupdhe überfrembung unb bie

ßufammenarbeit mit ben SBerufSoerbänben, 3" ber Dis*
Euffion berichtete DireEtor Sßfifter oom eibgenöffifdhen
SlrbeitSamt über bie grage ber Aufhebung ber ©inretfe*
oifa unb bie hierüber an ber Conferens ber Eantonalen
SßoliseibireEtoren in greiburg gepflogenen Söerhanblungen.
Der SSorftanb beS SterbanbeS ift beauftragt morben,
bem eibgenöffifdhen IrbeitSamt Vorfc|läge barüber s«
unterbreiten, mie bie ÄontroHe ber ÉuSlânber für ben
3aß ber Aufhebung ber ©tereifeoifa bur^geffihït mer*
ben Eann.

©j|meiseeif!| * öetttfd|e SBirtf^aftêoerhanblungen.
3m Irt. 3 beS fdhmetserifch beutfehen IbEommenS oom
17. Stooember 1924 über bie ©tnfuhrbefdhränEungen mirb
beftimmt : „3oßerhöhungeit be§ einen DeilS, bie nadh ber
Untersei^nung biefeS SßrotoEoßS erlaffen merben, unb bte

geeignet pnb, bem anbeten Deil gegenüber einfuhrhinbernb
SU mirEen, finb auf beffen SBunfdj sum ©egenftanb oon
Sefprechungen gu madhen. Karat babei eine ©tnigung
über bie 3oöerhöhungen nicht ersielt merben, fo ift ber
anbete Dell unter SSeoba^tung einer einmonatigen Kfin*
bigungSfrift sum Stüdtritt oon biefer Sßeretabarung be*

fugt." DieSBtrEung biefer SSeftimmung ift, mie
eine offtgieHe SJtitteitang befannt gibt, burch baS fc|mei*
Sertf(h*beutf^e 3«fa|protoEoE oom 8. September 1925
nebfi anbeten Veftimmungen bei eingangs .ermähnten
SlbEommenS bis sum 31. Desember 1925 0erlän*
g er t morben. Da am erften biefeS SRonatS bie oom
beutfd|ett fEeidhStag oorgenommenen fiar!en3öit*
erhöhungen in Straft getreten finb unb biefe na^ Sin*
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Demarche von deren Organisation, eben dem Schweiz.
Verein von Gas- und Wasserfachmännern, in engster
Fühlung mit den Behörden einzelner Städte, insbeson-
dere Lausannes, erfolgte. Er hat deshalb vor allen
Dingen die Erledigung des Postulats Maillefer abge-
wartet, trotzdem dies zu seinem Bedauern lediglich Er-
leichterung der den Gemeinden auferlegten Lasten wünschte,
statt in klaren Worten auf eine Abschaffung der Eich-
»flicht durch Revision des zitierten Gesetzes zu dringen.
Der Städteverband konnte eine zuwartende Haltung um
so eher einnehmen, als neben dem Postulat Maillefer
eine Eingabe der Werkleiterversammlung vom 29. April
1922 in Basel das Postulat Maillefer gewissermaßen
präzifierte durch ein Gesuch um Änderung oder langjäh-
rige Sistierung der betreffenden gesetzlichen Bestimmun-
gen. Nachdem leider auch dieser Schritt unter dem Hin-
weis auf die Ausdehnung der Nacheichungsdauer in einer
Zuschrift des Bundesrates an den Verein von Gas- und
Wasserfachmännern mit dem Postulat Maillefer als er-
ledigt bezeichnet wurde, hat der Städteverband den
Moment für gekommen erachtet, durch ihre
Vermittlung an die Eidgen. Räte zu gelan-
gen mit dem Gesuch um eine Gesetzesrevision
im Sinne der vorstehenden Ausführungen.

Wir brauchen Ihnen nicht darzutun, wie dringend
für uns immer noch das Gebot strengster Sparmaßnah-
men ist, und wie sehr es den Stadtverwaltungen wider-
strebt, dasselbe außer Acht zu lassen für eine Maßnahme
von ganz illusorischem Werte, als welche wir auf Grund
des Urteils von Fachleuten die Eichung von Wasser-
messern bezeichnen müssen. Weder die Werke selbst, noch
die Wasserbezüger wünschen die Eichung der Meßappa-
rate, welche beim Wasser keineswegs den Zweck haben,
einen Verkauf von Wasser nach Maß zu ermöglichen,
sondern welche lediglich groben Mißbräuchen in der Be-
nützung der verfügbaren Wassermengen steuern sollen.
Daß eine solche Kontrolle weiter bestehen sollte, liegt
auf der Hand. Wir verweisen diesbezüglich auf die
Schritte der Vereinigung kantonaler Brandversicherungs-
Anstalten, welche eine Abschaffung der Wassermesser aus
diesem Grunde nicht gerne sehen würde. Trotzdem
müßten manche Stadtverwaltungen dazu ge-
langen, auf die Kontrolle zu verzichten und
die Wassermesser aus ihren Anlagen entser-
nen, wenn die Forderung der Eichung auf-
recht erhalten bleiben sollte. Im übrigen mäch-
ten wir auf die Aufzählung aller technischen und sinan-
ziellen Gründe, die eine Eichpflicht der Wassermesser
unrationell erscheinen lassen, verzichten. Dieselben sind
ihnen von den Fachleuten der städtischen Werke schon
in erschöpfender Weise und bei immer wiederkehrenden
Gelegenheiten dargetan worden. —

Wir bitten Sie, hochgeehrter Herr Bundespräsident,
hochgeehrte Herren Bundesräte, mit dem Vorschlage einer
Gesetzesreviston im Sinne obiger Ausführungen an die
Gidgen. Räte heranzutreten, und zeichnen

Unterschristen."

Das Postulat Maillefer ist bis heute nicht behandelt
worden, also sind Gesetz und Vollziehungsverordnung
vorläufig in Kraft, über die Nützlichkeit der obligato-
nschen Eichpflicht kann man in guten Treuen verschie-
dener Ansicht sà. Wenn man Wasser auf Maß (Kubik-
weter) verkauft oder wenigstens sogenannter llbermesser
verrechnet, hat ein Abonnent das

'

Recht, eine richtig ge-
hende Meßvorrichtung zu verlangen. Hier darf nochmals
varans hingewiesen werden, daß die Wassermefser selten
iv viel zeigen, sondern gegenteils mit den Jahren immer
ungenauer laufen, womit nur das Wasserwerk im Nach-

dagegen der Wafferkäufer im Vorteil ist. Ferner

ist allgemein zu sagen, daß eine Wafferuhr nach sieben-
jährigem Gebrauch an und für sich nachgesehen und nach-
geprüft werden sollte. Manche Wasserwerke taten dies
innert bedeutend kürzeren Fristen, bevor die amtliche
Eichung durch die neue Verordnung vorgeschrieben war.
Diese Werke werden darin ihren Vorteil gefunden haben.
Für Wasserversorgungen, die über genügend Quellwasser
verfügen, mag die amtlich vorgeschriebene Nacheichung
weniger vorteilhaft sein als für solche, die ganz oder
zum größten Teil künstlich gehobenes Waffer (Grund-
wasser, Seewaffer) abgeben. Vermutlich werden auch die
Kosten der späteren Nachschau, nachdem in den ersten
7 Jahren alle Wassermesser durchgeprüft und gerichtet
wurden, weniger groß sein als bei der erstmaligen Durch-
führung. Es ist sogar anzunehmen, daß, wenn die amt-
liche Eichpflicht der Wassermesser von den eidg. Räten
aufgehoben werden sollte, manche städtische Eichstäite
weiter fortbestehen bliebe. Ein allgemeines Urteil über
die Zweckmäßigkeit der amtlichen Eichpflicht wird man
kaum abgeben können. Die Beantwortung dieser Frage
ist abhängig von den örtlichen Verhältnissen, und diese
wechseln von Stadt zu Stadt, von Gemeinde zu Ge-
meinde. Sicher bleibt, daß viele Wassermesser in länd-
lichen Wasserversorgungen bedenklich vernachlässigt und
zehn und mehr Jahre nicht mehr nachgesehen wurden.
Den Schaden hatte die Wasserversorgung; für solche
Verhältnisse lohnt sich zweifelsohne die in regelmäßigen
Zeitabschnitten vorgeschriebene Jnstandstellung und Nach-
eichung.

Der Verband schweizerischer Arbeitsämter ist unter
dem Vorsitz seines Präsidenten, Oberrichter Lang, in
Lugano zu seiner achten Verbandsoersammlung zu-
sammengetretm. Der Sitzung wohnten Vertreter von
kantonalen und städtischen Behörden bei. Nach Erledi-
gung der Verbandsgeschäfte hielt Ingenieur I. Chsneval,
Chef der Sektion für Arbeitsnachweis des eidgenössischen
Arbeitsamtes, ein Referat über die Maßnahmen der Ar-
beitsämter gegen die berufliche Überfremdung und die
Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden. In der Dis-
kussion berichtete Direktor H. Pf ist er vom eidgenössischen
Arbeitsamt über die Frage der Aufhebung der Einreise-
visa und die hierübe« an der Konferenz der kantonalen
Polizeidirektoren in Freiburg gepflogenen Verhandlungen.
Der Vorstand des Verbandes ist beauftragt worden,
dem eidgenössischen Arbeitsamt Vorschläge darüber zu
unterbreiten, wie die Kontrolle der Ausländer für den

Fall der Aufhebung der Einreisevisa durchgeführt wer-
den kann.

Schweizerisch - deutsche Wêrtschsstsverhtmdlungm.
Im Art. 3 des schweizerisch deutschen Abkommens vom
17. November 1924 über die Einfuhrbeschränkungen wird
bestimmt: „Zollerhöhungen des einen Teils, die nach der
Unterzeichnung dieses Protokolls erlassen werden, und die

geeignet sind, dem anderen Teil gegenüber einfuhrhindernd
zu wirken, sind auf dessen Wunsch zum Gegenstand von
Besprechungen zu machen. Kann dabei eine Einigung
über die Zollerhöhungen nicht erzielt werden, so ist der
andere Teil unter Beobachtung einer einmonatigen Kün-
digungsfrist zum Rücktritt von dieser Vereinbarung be-

fugt." Die Wirkung dieser Bestimmung ist, wie
eine offizielle Mitteilung bekannt gibt, durch das schwei-
zerisch-deutsche Zusatzprotokoll vom 8. September 1925
nebst anderen Bestimmungen des eingangs.erwähnten
Abkommens bis zum 31. Dezember 1925 vertan-
gert worden. Da am ersten dieses Monats die vom
deutschen Reichstag vorgenommenen starken Zoll-
erhöhüngen in Kraft getreten sind und diese »ach An-



330 gfGttfît!. fcpWetî. ÇrnrtKi.i.'Beitttttg („37tetfterbtatt")

ficht bel Sunbelratel für otele fcbmeljerifcbe 9Baren ein=

fubrblnbetnb roitfen, fo bat er entfpredjenb ber oben

zitierten Seftimmung bte beutfdje Segiermtg exfuc^r, bte

»on ihr oorgenommenen 3ûDerbpt)aagen pm ©egen--
ftanb ooh Sefprecbungen ju matten. Tiefe Serbunb=
fangen, bie ooraulfidf)tlicb pm Ibfdjlufj einel prooifotô
fdben fpanbellabfommenl führen bürften, würben in
Sern aufgenommen. Ter Smtbelrat bat bie Qn
ftruftionen für bie fcbweiserifdjen Unterbänbler
fefigefet)t unb all Unterbänbler bejeidbnet bie Herren
TireîtorStucfi, ©bef ber §anbellabteilung bel @ib>

genöfftfdben SoWlwirtfcbaftlbepartementl,pof. Tr. Sau r
in Srugg, Tr. @. SBetter in 30«^ unb Dberjotlbi=
refior ©afjmann in Sern.

Teutfcberfeitl merben bie Serbanblungen geführt
butcb fperrn ©ebeimrat SBinbel oom lulmdrtigen Imt,
©ebeimrat ^agemann oom Seidb§mirtfd|afî§mtnifietium,
Minifterialrat SBaltbdr nom Seidbletnährunglmlnifterium
unb Siegterungsrat Sogfdb nom Seidblfraansmimfterium.
lufietbem gebort ber beulten Delegation je ein 93er»

treter non Sapern, Saben, peujten unb SBürttemberg
an.. Serbanblungen über ben Ibfcblufj etnel neuen
eigentlichen £>anbeIloertragel bürften nodb nor ©nbe
btefel Qabrei in Serlln aufgenommen werben.

tkfbainlswmi.
Ter ïantonal^ôrcbeïtf(be ©ewerbetag in 3*W$

nabm Stellung p ben beoorftebenben Sationalratl»
tnablen, wobei ber Sorfipenbe Tr, Dbinga (Äülnadijt)
in feinem einleiteten Referat betonte, baf? bie aul ben
oerfdbtebenen Sejirfen geltenb gemalten SBünfcfje unb
Sege|ren bei §anbmerfer= unb ©ewerbeftanbel auf ben
Siften ber greiftnnigen unb Temofratifc|en Ißartei ge=

bübrenb berücfficE)tigt worben feten, inbem auf ber erft=
genannten adSjt, auf ber legtgenaunten fteben Sftomina >

tionen bei ©ewerbeftanbel figurleren. Tiel madbe el
belbolb jebem ©emerbetreibenben pr ?ßftief)t, für biefe
offijteHen Siften fräftig einpfteben. Sacfjbem ber Sor=
figenbe bie Stellung ber ©ewerbeoertreter im National»
rat p ben Betriebenen ©efegelootlagen unb ibre Tätig*
feit in ber abgelaufenen Segillaturperiobe ffijsiert batte,
bielt er ein Referat über bie eibgenöffifcljen gewerbe*
politifdben fragen. — In ben gleichseitig tu Sc|wps
ftattfinbenben fantonal=f£|wpserif^en ©ewerbetag würbe
ein Segrüfjungltelegramm abgefanbt.

Ter Dritte lantottol^fc^toggcrlf^e ©ewwbetaß in
Stbwps war oon etwa 600 ptfonen aul allen Steilen
bei Äantonl befud^t. ©in grower FeftPS geigte Tranl»
port, fianbwerf unb Qunftwefen in alter $ett. 3m
Tbeaterfaal bei JMegiuml begrüßte ber päftbent bei
Drganifationlfomiteel, îfantonlrat Ulrich (©lijwps) Me

Teilnehmer. Sanbammann Tr. 1b Qberg referierte
über fantonalgemerblidje Tagelfragen. @r forberte Hebung
bel gewerblichen gortbilbunglwefenl, Seoifion bei £>an=

bellgefepel unb Solibarität ber Setuflgenoffen. National*
rat Tr. Tfdbumi, päfibent bei Schmeisertfdben ®e=

werbeoereinl, fpradb über gemerbepolitlfche ^Richtlinien.
@E empfahl bie ©ewerbepotitif, tnbioibueHe Setrieblart,
ßebung ber Solfl* unb beruflichen Silbung, richtige
peilbilbung, 3ottfdbug, obligatorif^e Uteri* unb |>in=
terlaffene«Betfic|erratg; ferner befämpfte er bie tonfum*
bereine unb befürwortete bie IRabattoeretne.

fwlipreife Im ©dbmpj.
' Tie ^olgforpo»

ration SB oller a« er§ielte bei ben In ben testen ®on|en

abgehaltenen Steigerungen für größere Partien aufge=

arbeitete! §o!'s, non ben 2lbfubtwegen weg besogen, laut

„S^wpset &t8-" folgenbe greife : Saubols mit SJHtteb

fiammftarfe oon 0,39—0,92 m®, 35 gr. 20 bil 45 gc,

perm®; Trctmel mit 0,21—0,75 m® SJtittelftüct, 34 gc,

bil 51 gr. 60 per m®.

Uer$cbitde«es.
f ©eilermeifter jÇtûUj SSiftaf in JRorfsfsacb ftarb

am 5. Dftober im liter non 66 fahren. @r war ein

Sertteter ber älter« |janbmetfetgilbe unb Inhaber etnel

weit befannten ©eftbäftlbetriebel.

f ^afnermcijter ^rig Süf^er in Stafa ftarb am

9. Dftober nach langer Sîranfbeit im Itter bou 54 fahren,

f ©«hrelnermelfter grtebrl^ Slnguft §ofmann in

3nri^ 8 ftarb am 11. Dftober im liter bou 77^ Qabten,

Stsrnifölförmflte fis ftenpläne. Imtlidbe SJtitteüung
ber Saubireftion unb ber SDireftion ber 93olfI
wirtfdjaft bei tetonl 3üridb unb ber Sorftdnbe
ber Saumefen I unb II ber Stabt ßüridb betreffenb
bte obligatorifcbe Inwenbung ber Sftormal*
formate auf Sauplane: Im 20. ®esember 1924

haben wir bie SUtitteilwng gemacht, bo§ bie teebnifefp
Sureaur ber fantonalen Serwaltung auf 1. Januar
1925 für ihre ißläne su ben SRormalformaten ber Anleihe
bei Sereinl Sdbweiserifdber SRafdblnentnbuftrieHer ü6cr=

gegangen jtnb.
®tefe formate finb nun auf 1. Sfpnuar 1926 auc|

für ben Serfebr nach außen all obtigatorifdb erflärt
roorben. Sebörben, ißrioate unb firmen werben bafp
erfuebt, bei ihren ^lanoorlagen boh jenem Termin an

ftdj) nur noch ber normalifterten formate s" bebienen.

Tie fantonalen Sîmter finb ermächtigt, ißlüne in anbern

Formaten surüdfsuweifen.
Unter ^tnwetl auf biefe Mitteilung werben bte $ii=

Baten erfudbt, ab 1. $<«mar 1926 im Serfebr mit ben

Sorftünben ber beiben fiäbtif^en Saunerwaltungen unb

bereu Ttenftabteilungen (j. S. Tiefbauamt, Duartto
planbureau, Saupolisei, Sermeffunglamt, ^c^bauamt,
SBerfe bel Sauwefenl II, Strafjenlnfpeftorat) für ipiäne

bie Sormalformate ber AMeibe bei Sereinel Seh»#«
rifdser MafcblneninbuftrieHer ansuwenben. — Tie Tienft«

abteilungen ber beiben fiübiifdben Saunerwaltungen ftnb

ermächtigt, päne anberer gormate gurüdguraetfen.

Hut# für «t0ßene§ ®#«Jdf[en. (©ingef.) ®te@om

tinentat»Sidbts unb lpparatebau @efellfdbaft
in Tübenborf oerauftaltet für i|re ßunben unb roei-

tere Qntereffenten periobifdb Sdbmetfjfurfe, an benen §e»

legenbeü geboten wirb, ftéi mit bem Schweiften fämt«

iid|er Metalle unb mit ber ^anbbabung ber oerfdbieben'

ften Ipparate oertraut s« ma^en. '

Sowohl ber tbeoretifdbe, wie auch profttfoge

Unterricht werben oon geübten Fachleuten erteilt.
nöcbfte Scbwei|fur§ finbet oom 26.-28. Dftober a.c.

ftatt. Man oerlange bal ißrogramm oon obiger w'
feüfdjaft. '

^üttenwefen. 'Jiach bem Qabrelbericbt bei
Serif^en llpenflubl erhöhte ftdb bie gabt ber $ötte«

bel S. A. C. im ^abre 1924 oon 89 auf 93. Für bn®

Qabr 1926 finb 13 |>üttenproje!te s«r Suboentionierung

angemelbet, wooon 11 SReubauten. ®a§
beantragt bie S u b-o e n t i o n i e r u st g folgenber $ ütten•

Sohlet am Safobino, Sa ©b««ï ont Mont-Fûït' u«
born, ©git, Sal Sif^anna (Unterengabin), ©inige wette«

Suboentionlgefu^e werben oorlänfig ber Ibgeorbneten»

Bçrfammlung pr iMebnwng beantragt.
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ficht des Bundesrates für viele schweizerische Waren ein-
fuhrhindernd wirken, so hat er entsprechend der oben

zitierten Bestimmung die deutsche Regierung ersucht, die

von ihr vorgenommenen Zollerhöhungen zum Gegen-
stand von Besprechungen zu machen. Diese Verhcmd-
lungen, die voraussichtlich zum Abschluß eines provisori-
schen Handelsabkommens führen dürften, wurden in
Bern aufgenommen. Der Bundesrat hat die In
struktionen für die schweizerischen Unterhändler
festgesetzt und als Unterhändler bezeichnet die Herren
Direktor S tu cki, Chef der Handelsabteilung des Eid'
genössischen Volkswirtschaftsdepartements, Pros. Dr. Laur
in Brugg, Dr. E. Wetter in Zürich und Oberzolldi-
rektor Gaßmann in Bern.

Deutscherseits werden die Verhandlungen geführt
durch Herrn Geheimrat Windel vom Auswärtigen Amt,
Geheimrat Hagemann vom Reichswirtschaftsministerium,
Ministerialrat Walther vom Reichsernährungsministerium
und Regierungsrat Logsch vom Reichsfinanzministerium.
Außerdem gehört der deutschen Delegation je ein Ver-
treter von Bayern, Baden, Preußen und Württemberg
an. Verhandlungen über den Abschluß eines neuen
eigentlichen Handelsvertrages dürften noch vor Ende
dieses Jahres in Berlin aufgenommen werden.

MV-MOWM«.
Der kantonal-zürchensche Gewerbetag in Zürich

nahm Stellung zu den bevorstehenden Nationalrats-
wählen, wobei der Vorsitzende Dr. Odin g a (Küsnacht)
in seinem einleitenden Referat betonte, daß die aus den
verschiedenen Bezirken geltend gemachten Wünsche und
Begehren des Handwerker- und Gewerbestandes auf den
Listen der Freifinnigen und Demokratischen Partei ge-
bührend berücksichtigt worden seien, indem auf der erst-
genannten acht, auf der letztgenannten sieben Nomina'
tionen des Gewerbestandes figurieren. Dies mache es

deshalb jedem Gewerbetreibenden zur Pflicht, für diese

offiziellen Listen kräftig einzustehen. Nachdem der Vor-
sitzende die Stellung der Gewerbevertreter im National-
rat zu den verschiedenen Gesetzesvorlagen und ihre Tätig-
keit in der abgelaufenen Legislaturperiode skizziert hatte,
hielt er ein Referat über die eidgenössischen gewerbe-
politischen Fragen. — An den gleichzeitig in Schwyz
stattfindenden kantonal-schwyzerischen Gewerbetag wurde
ein Begrüßungstelegramm abgesandt.

Der dritte kantonaZ-schwyzerische Gewerbetag in
Schwyz war von etwa 600 Personen aus allen Teilen
des Kantons besucht. Ein großer Festzug zeigte Trans-
port, Handwerk und Zunftwesen in alter Zeit. Im
Theatersaal des Kollegiums begrüßte der Präsident des

Organisationskomitees, Kantonsrat Ulrich (Schwyz) die

Teilnehmer. Landammann Dr. Ab Jberg referierte
über kantonalgewerblichs Tagesfragen. Er forderte Hebung
des gewerblichen Fortbildungswesens, Revision des Hau-
delsgesetzes und Solidarität der Berufsgenossen. National-
rat Dr. Tschumi, Präsident des Schweizerischen Ge-
werbevereins, sprach über gewerbepolitische Richtlinien.
Er empfahl die Gewerbepolitik, individuelle Betriebsart,
Hebung der Volks- und beruflichen Bildung, richtige
Preisbildung, Zollschutz, obligatorische Alters- und Hin-
terlsssenenver sicherun g ; ferner bekämpfte er die Konsum-
vereine und befürwortete die Rabattveretne.

AMZ-Ms«HêViG«..
Holzpreise im KsUwtt Schwyz. Die Holzkorpo-

ration Wollerau erzielte bei den in den letztes Wochen

abgehaltenen Steigerungen für größere Partien aufge-
arbeitetes Holz, von den Abfuhrwegen weg bezogen, laut

„Schwyzer Ztg." folgende Preise: Bauholz mit Mittel-
stammstärke von 0.39—0,92 35 Fr. 20 bis 45 Fr.

perils; Trämel mit 0,21—0,75 Mittelstück, 34 Fr.
bis 51 Fr. 60 per m°.

vêNMMlM.
P SeièerMêister Frsmz Wìsiak w Rorschach starb

am 5. Oktober im Alter von 66 Jahren. Er war ein

Vertreter der ältern Handwerkergilde und Inhaber eines

weit bekannten Geschäftsbetriebes.

î Hasnermêèster Fritz Lüscher in Stäfa starb am

9. Oktober nach langer Krankheit im Alter von 54 Jahren.

î Schreiuermeister Friedrich August Hofmann in
Zürich 8 starb am 11. Oktober im Alter von 77^ Jahren.

Normalformate für Baupläne. Amtliche Mitteilung
der Baudirektion und der Direktion der Volks-
wirtschaft des Kantons Zürich und der Vorstände
der Bauwesen I und II der Stadt Zürich betreffend
die obligatorische Anwendung der Normal-
formate auf Baupläne: Am 20. Dezember 1924

haben wir die Mitteilung gemacht, daß die technischen

Bureaux der kantonalen Verwaltung auf 1. Januar
1925 für ihre Pläne zu den Normalformaten der à-Reihe
des Vereins Schweizerischer Maschinenindustrieller über-

gegangen find.
Diese Formate sind nun auf 1. Januar 1926 auch

für den Verkehr nach außen als obligatorisch erklärt

worden. Behörden, Private und Firmen werden daher

ersucht, bei ihren Planvorlagen von jenem Termin an

sich nur noch der normalisierten Formate zu bedienen.

Die kantonalen Ämter sind ermächtigt, Pläne in andern

Formaten zurückzuweisen.
Unter Hinweis auf diese Mitteilung werden die Pri-

vaten ersucht, ab 1. Januar 1926 im Verkehr mit den

Vorständen der beiden städtischen Bauverwaltungen und

deren Dienstabteilungen (z. B. Tiefbauamt, Quartier-

planbureau, Baupolizei, Vermeffungsamt, Hochbauamt,
Werke des Bauwesens II, Straßeninspektorat) für Pläne

die Normalformate der ^-Reihe des Vereines Schweize-

rischer Maschinenindustrieller anzuwenden. — Die Dienst-

abteilungen der beiden städtischen Bauverwaltungen sind

ermächtigt, Pläne anderer Formate zurückzuweisen.

Kurs für «togenes Schweißen. (Singes.) Die Con-

tinental-Licht- und Apparatebau-Gesellschaft
in Dübendorf veranstaltet für ihre Kunden und wen

tere Interessenten periodisch Schweißkurse, an denen Ge-

legenheit geboten wird, sich mit dem Schweißen sämt-

licher Metalle und mit der Handhabung der verschieden-

sten Apparate vertraut zu machen. '
-

Sowohl der theoretische, wie auch der praktische

Unterricht werden von geübtes Fachleuten erteilt. Der

nächste Schweißkurs findet vom 26.-28. Oktober s.e>

statt. Man verlange das Programm von obiger Ge-

sellschaft. '

Hüttenwesen. Nach dem Jahresbericht des Schweb

zerischen Alpenklubs erhöhte sich die Zahl der Mten
des 8. 0. im Jahre 1924 von 89 auf 93. Für das

Jahr 1926 sind 13 Hüttenprojekte zur Subventioniert
angemeldet, wovon 11 Neubauten. Das Zentralkomme

beantragt die S u bvs ntio nier u « g folgender H ü t t e m

Robiet am Basodino, La Chaux am Mont-Fort, Dolden-

Horn, Etzli, Val Lischanna (Unterengadin). Einige weitere

Subventionsgesuche werden vorläufig der Abgeordneten-

Versammlung zur Ablehnung beantragt.
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